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JVA Cazis Tignez 
Anmeldung für Zutritt – Drittpersonen  1 Anmeldung pro Person 
 
 
Name       Vorname        
Geburtsname       Geburtsdatum        
Heimatland        Heimatort        
PLZ / Ort        Strasse        
Telefon        E-Mail       
 
 
 
Grund der Zutrittsanmeldung 
 

 

  
Besuch amtlich ☐ 
Rechtsvertretung ☐ 

Fachperson Justizvollzug ☐ 

Medizinische Fachperson ☐ 

Partner Notfallorganisation         ☐ 

Kunde / Auftraggeber ☐ 

  
Firma / Institution       
 
 
Die unterzeichnende Person bestätigt, das mitgeltende Merkblatt gelesen zu haben und ist einverstanden, dass über sie 
in Zusammenhang mit der Zutrittsanmeldung Auskünfte bei Polizei und Strafbehörden eingeholt werden können. 
Art. 29 Polizeigesetz des Kantons Graubünden (PolG; BR 613.000) 
 
 
Ort / Datum         
 
 
Unterschrift    
 
 
 

Das Formular ist mit einer Farbkopie einer gültigen Identitätskarte oder eines Passes einzureichen. 
 
per Mail: loge.ct@ajv.gr.ch 
per Post: JVA Cazis Tignez, Tignez 1, 7408 Cazis 
Kontakt: +41 81 423 12 12 
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Merkblatt für Drittpersonen   
 
• Beim Erstzutritt muss das Formular mindestens 10 Tage vor dem gewünschten Zutrittstermin eingereicht sein. 

 
• Sämtliche Personen sind angehalten, beim Erstzutritt 30 Minuten für die Datenerfassung einzurechnen. 
 
• Die zutrittsberechtigten Personen haben sich mittels Identitätskarte, Pass oder Ausländerausweis an der Loge 

auszuweisen. 
 
• Unangemeldete Personen werden nicht zugelassen. 
 
• Ausweise, Portemonnaies, Uhren und Mobiltelefone sind in den abschliessbaren Schliessfächern bei der Loge zu 

deponieren. 
 
• In die Besucherräume dürfen – ausgenommen Akten – keine Gegenstände mitgenommen werden. 
 
• Elektronisch Datenträger sind soweit zugelassen, wie sie der Ausübung der Tätigkeit in der JVA Cazis Tignez dienen. 

Eine Internetverbindung ist nicht möglich und es besteht keine Möglichkeit zu drucken. 
 
• Sämtliche Personen werden vor dem Zutritt biometrisch erfasst und mittels Metalldetektor kontrolliert. Bei Verdacht 

können sie einer Leibesvisitation unterzogen werden. Die Biometriedaten dienen der JVA Cazis Tignez 
ausschliesslich zur Identifikation der zu- und austrittsberechtigten Personen. Ist nach dem Austritt eine Löschung der 
Daten gewünscht, so ist dies beim Zutritt anzumelden. In diesem Fall bedarf es bei einem erneuten Zutritt wieder 30 
Minuten Zeit für die Datenerfassung. 

 
• Bei Metallimplantaten wird die Kontrolle erleichtert, wenn ein ärztliches Attest vorgewiesen werden kann. 

Bekleidungen mit Metallteilen müssen deponiert werden. 


